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§ 38 GSVG Behandlung der Beiträge
im Insolvenzverfahren sowie bei der

Zwangsverwaltung und
Zwangsverpachtung im Exekutions-

und Sicherungsverfahren
 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.06.2025

1. (1)Für die Behandlung der Beiträge im Insolvenzverfahren sind die Vorschriften der Insolvenzordnung

maßgebend.

2. (2)Bei der Zwangsverwaltung von Betriebsliegenschaften sowie bei der Zwangsverwaltung oder

Zwangsverpachtung von gewerblichen Unternehmungen, Handelsbetrieben und ähnlichen wirtschaftlichen

Unternehmungen sind rückständige Beiträge aus dem letzten Jahr vor Bewilligung der Zwangsverwaltung oder

Zwangsverpachtung, die sich auf Versicherungsverhältnisse aus dem betreffenden Betrieb oder Unternehmen

beziehen, vor den rückständigen Steuern und öffentlichen Abgaben zu berichtigen (§ 120 Abs. 2 Z. 3, § 121 Abs. 1,

§ 340 Abs. 2 und § 344 Exekutionsordnung). Im übrigen sind bei der Zwangsverwaltung von

Betriebsliegenschaften rückständige Beiträge, die sich auf Versicherungsverhältnisse aus dem betreffenden

Betrieb beziehen, wie von der Liegenschaft zu entrichtende öffentliche Abgaben zu berichtigen (§ 120 Abs. 2 Z. 1

und § 124 Z. 2 Exekutionsordnung).
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